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Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 20. Dezember 2013 

[aufgrund des Berichts des Zweiten Ausschusses (A/68/445)] 

68/234. Auf dem Weg zu globalen Partnerschaften: ein auf 
Grundsätzen beruhender Ansatz zur verstärkten 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und allen maßgeblichen Partnern 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/215 vom 21. Dezember 2000, 56/76 vom 
11. Dezember 2001, 58/129 vom 19. Dezember 2003, 60/215 vom 22. Dezember 2005, 
62/211 vom 19. Dezember 2007, 64/223 vom 21. Dezember 2009 und 66/223 vom 22. De-
zember 2011,  

 sowie unter Hinweis auf das Ergebnisdokument der vom 20. bis 22. Juni 2012 in Rio 
de Janeiro (Brasilien) abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 
Entwicklung mit dem Titel „Die Zukunft, die wir wollen“1 und das Ergebnisdokument der 
am 25. September 2013 vom Präsidenten der Generalversammlung einberufenen Sonder-
veranstaltung zur Weiterverfolgung der Anstrengungen zur Erreichung der Millenniums-
Entwicklungsziele2, 

 ferner unter Hinweis auf die in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen3 
festgelegten Ziele, namentlich die Millenniums-Entwicklungsziele, und die Bekräftigung 
dieser Ziele im Ergebnis des Weltgipfels 20054 und im Ergebnisdokument der 2010 abge-
haltenen Plenartagung der Generalversammlung auf hoher Ebene über die Millenniums-
Entwicklungsziele5, insbesondere im Hinblick darauf, Partnerschaften zu schaffen, indem 
dem Privatsektor, den nichtstaatlichen Organisationen und der Zivilgesellschaft insgesamt 
mehr Gelegenheit eingeräumt wird, einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele und Pro-
gramme der Organisation zu leisten, namentlich in ihrem Streben nach Entwicklung und 
Armutsbeseitigung, 

_______________ 
1 Resolution 66/288, Anlage. 
2 Resolution 68/6. 
3 Resolution 55/2. 
4 Resolution 60/1. 
5 Resolution 65/1. 
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 unterstreichend, dass die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und al-
len maßgeblichen Partnern, einschließlich des Privatsektors, den in der Charta der Vereinten 
Nationen verankerten Zielen und Grundsätzen dienen soll und so zu gestalten ist, dass die 
Integrität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Organisation gewahrt bleibt und geför-
dert wird,  

 unter Begrüßung des Beitrags aller maßgeblichen Partner, namentlich des Privatsek-
tors, der nichtstaatlichen Organisationen, der philanthropischen Organisationen und der Zi-
vilgesellschaft, welche die grundlegenden Werte und Prinzipien der Vereinten Nationen 
achten beziehungsweise unterstützen, zur Umsetzung der Ergebnisse der Konferenzen und 
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen und ihrer Überprüfungen im Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten sowie zur Verwirklichung der 
international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, 

 betonend, dass durch Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und allen 
maßgeblichen Partnern, insbesondere dem Privatsektor, dazu beigetragen werden kann, mit 
Hilfe verantwortungsvoller Geschäftspraktiken, wie etwa der Achtung der Grundsätze des 
Globalen Paktes der Vereinten Nationen, und mit Hilfe von Maßnahmen, einschließlich der 
Mobilisierung der notwendigen Mittel zur Finanzierung der nachhaltigen Entwicklung der 
Entwicklungsländer, die Hindernisse, die sich diesen Ländern entgegenstellen, zu überwin-
den und die international vereinbarten Entwicklungsziele in den Entwicklungsländern zu 
verwirklichen, 

 die Anstrengungen aller maßgeblichen Partner, einschließlich des Privatsektors, be-
grüßend und sie ermutigend, sich weiterhin zu bemühen, als verlässliche und beständige 
Partner am Entwicklungsprozess mitzuwirken und nicht nur die wirtschaftlichen und finan-
ziellen Auswirkungen ihrer Unternehmungen, sondern auch diejenigen auf die Entwicklung, 
die Gesellschaft, die Menschenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter und die Umwelt 
zu berücksichtigen und insgesamt den Grundsatz der sozialen und ökologischen Verantwor-
tung der Unternehmen anzuwenden, also solche Werte und eine solche Verantwortung in 
ihre vom Gewinnstreben geleiteten Verhaltensweisen und Unternehmenspolitiken einflie-
ßen zu lassen, im Einklang mit den innerstaatlichen Gesetzen und sonstigen Vorschriften,  

 unter Hinweis darauf, dass auf dem Weltgipfel 2005 die positiven Beiträge begrüßt 
wurden, die der Privatsektor und die Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen 
Organisationen, der Stiftungen und der Hochschulen, zur Förderung und Durchführung von 
Entwicklungs- und Menschenrechtsprogrammen leisten, sowie daran erinnernd, dass auf 
dem Weltgipfel 2005 beschlossen wurde, den Beitrag der nichtstaatlichen Organisationen, 
der Zivilgesellschaft, des Privatsektors und anderer Interessenträger im Rahmen der natio-
nalen Entwicklungsanstrengungen sowie bei der Förderung der weltweiten Entwicklungs-
partnerschaft zu verstärken, und zu öffentlich-privaten Partnerschaften auf einer Vielzahl 
von Gebieten ermutigt wurde, mit dem Ziel, die Armut zu beseitigen und Vollbeschäftigung 
und soziale Integration zu fördern,  

 sowie unter Hinweis auf die von dem Generalsekretär in seinem Bericht an den Men-
schenrechtsrat6 abgegebene Empfehlung, die Leitlinien für die Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und dem Unternehmenssektor zu aktualisieren, damit sie in vollem 
Einklang mit den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte: Umsetzung des Rah-
mens der Vereinten Nationen „Schutz, Achtung und Abhilfe“7 stehen, 

_______________ 
6 A/HRC/21/21 und Corr.1. 
7 A/HRC/17/31, Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://www.globalcompact.de/sites/default/files/ 
themen/publikation/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte_2._auflage.pdf. 
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 ferner unter Hinweis darauf, dass die 2012 abgehaltene Konferenz der Vereinten Na-
tionen über nachhaltige Entwicklung die Rolle und den Beitrag der Zivilgesellschaft, der 
Wissenschaft und Technik, der nichtstaatlichen Organisationen sowie der anderen maßgeb-
lichen internationalen Organisationen, einschließlich der internationalen Finanzinstitutionen 
und multilateralen Entwicklungsbanken, zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung aner-
kannte, 

 unter Hinweis darauf, dass die Konferenz der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung außerdem anerkannte, dass die Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklung 
vom aktiven Engagement des öffentlichen wie auch des Privatsektors abhängt, und in der 
Erkenntnis, dass die aktive Mitwirkung des Privatsektors zur Herbeiführung einer nachhal-
tigen Entwicklung beitragen kann, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass die Konferenz der Vereinten Nationen über nachhal-
tige Entwicklung nationale Regulierungs- und Politikrahmen unterstützte, die die Wirtschaft 
und Industrie in die Lage versetzen, Initiativen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung 
zu ergreifen, einschließlich des wichtigen Instruments der öffentlich-privaten Partnerschaf-
ten,  

 in Anerkennung der Beiträge aller in Betracht kommenden Partner, einschließlich des 
Privatsektors zur Förderung der Stabilität und zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erho-
lung durch die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten, die Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung sowie der Infrastrukturentwicklung und gegebenenfalls durch ihren Beitrag 
zur Förderung des Vertrauens, der Aussöhnung und der Sicherheit,  

 feststellend, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise unter anderem die Notwendigkeit 
von Werten und Grundsätzen bei der Wirtschaftstätigkeit vor Augen geführt hat, unter an-
derem von nachhaltigen Geschäftspraktiken, eines sozialen Basisschutzes und der Förde-
rung der produktiven Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Arbeit für alle,  

 in Bekräftigung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung und unterstreichend, 
dass ein weltweiter Konsens über die grundlegenden Werte und Prinzipien zur Förderung 
einer nachhaltigen, fairen, ausgewogenen und dauerhaften Wirtschaftsentwicklung erforder-
lich ist und dass die soziale und ökologische Verantwortung der Unternehmen ein wichtiges 
Element eines solchen Konsenses darstellt,  

 anerkennend, dass ein sozial verantwortlicher Privatsektor durch einschlägige Initiati-
ven, wie etwa die Grundsätze betreffend Kinderrechte und unternehmerisches Handeln und 
den Rahmen für das Bildungsengagement von Unternehmen, zur Förderung der Rechte und 
der Bildung der Kinder beitragen kann, 

 sowie die Fortschritte bei der auf Partnerschaften bezogenen Arbeit der Vereinten Na-
tionen anerkennend, namentlich derjenigen, die im Rahmen verschiedener Organisationen, 
Einrichtungen, Fonds, Programme, Arbeitsgruppen, Kommissionen und Initiativen der Ver-
einten Nationen erzielt wurden, und Kenntnis nehmend von den Partnerschaften, die ver-
schiedene Organisationen der Vereinten Nationen, nichtstaatliche Partner und Mitgliedstaa-
ten auf Feldebene eingegangen sind, sowie von den Partnerschaften einer Vielzahl von In-
teressenträgern, 

 ferner die einzigartige Stellung der Vereinten Nationen als Brückenbauer zwischen 
den Mitgliedstaaten und allen Interessenträgern anerkennend und betonend, dass die Beiträ-
ge anderer Interessenträger bei der Ausarbeitung der Post-2015-Entwicklungsagenda gebüh-
rend berücksichtigt werden sollen, 

 die entscheidende Rolle anerkennend, die dem Büro für den Globalen Pakt der Ver-
einten Nationen im Hinblick auf die Stärkung der Kapazität der Vereinten Nationen, strate-
gische Partnerschaften mit dem Privatsektor einzugehen, auch weiterhin zukommt, gemäß 
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dem ihm von der Generalversammlung erteilten Mandat, innerhalb des Systems der Verein-
ten Nationen und in der Privatwirtschaft weltweit die Werte der Vereinten Nationen und 
verantwortungsvolle Geschäftspraktiken zu fördern,  

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über eine verstärkte Zu-
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und allen maßgeblichen Partnern, insbe-
sondere dem Privatsektor8; 

 2. betont, dass Partnerschaften freiwillige und kooperative Beziehungen zwischen 
verschiedenen staatlichen wie nichtstaatlichen Parteien darstellen, in denen alle Beteiligten 
einvernehmlich zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen oder eine kon-
krete Aufgabe wahrzunehmen und die Risiken und Verantwortlichkeiten sowie die Res-
sourcen und Vorteile wie vereinbart zu teilen;  

 3. betont außerdem die Bedeutung des Beitrags, den freiwillige Partnerschaften 
zur Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele leisten, einschließlich der 
Millenniums-Entwicklungsziele, und wiederholt gleichzeitig, dass sie die von den Regie-
rungen im Hinblick auf die Erreichung dieser Ziele eingegangene Verpflichtung nicht erset-
zen, sondern ergänzen sollen;  

 4. betont ferner, dass Partnerschaften mit dem innerstaatlichen Recht und den na-
tionalen Entwicklungsstrategien und -plänen sowie den Prioritäten der Länder, in denen sie 
umgesetzt werden, vereinbar sein sollen, eingedenk der von den Regierungen diesbezüglich 
aufgestellten Leitlinien;  

 5. betont, dass den Regierungen eine entscheidende Rolle bei der Förderung ver-
antwortungsvoller Geschäftspraktiken, einschließlich der Vorgabe und Sicherstellung der 
Durchsetzung des erforderlichen rechtlichen und regulatorischen Rahmens im Einklang mit 
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Entwicklungsprioritäten, zukommt, und bittet 
sie, die Vereinten Nationen gegebenenfalls auch weiterhin bei ihren Bemühungen um ein 
Zusammenwirken mit dem Privatsektor zu unterstützen;  

 6. erkennt an, dass der Privatsektor eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung 
spielt, namentlich durch seine Beteiligung an verschiedenen Partnerschaftsmodellen, die 
Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, Investitionen, die Eröffnung des Technologie-
zugangs und die Entwicklung neuer Technologien, das Angebot von Aktivitäten im Bereich 
der fachlichen Berufsausbildung sowie durch die Ankurbelung eines dauerhaften, inklusi-
ven und ausgewogenen Wirtschaftswachstums, unter gebührender Berücksichtigung der 
Nichtdiskriminierung, der Gleichstellung der Geschlechter und der Ermächtigung der Frau-
en und eingedenk der Notwendigkeit, sicherzustellen, dass diese Aktivitäten dem Grundsatz 
der nationalen Eigenverantwortung für Entwicklungsstrategien vollauf entsprechen;  

 7. erkennt außerdem an, wie wichtig es ist, die verschiedenen Beiträge aller maß-
geblichen Interessenträger, einschließlich des Privatsektors, zum zwischenstaatlichen Pro-
zess der Erarbeitung der Post-2015-Entwicklungsagenda gebührend zu berücksichtigen, und 
nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von der wichtigen Rolle, die die lokalen Netzwerke des 
Globalen Paktes dabei gespielt haben, Beiträge von Unternehmen zu einem Rahmen für die 
Entwicklung nach 2015 zu sammeln und unter anderem im Zuge der Wahrnehmung der ge-
sellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen die Armutsbeseitigung und die nachhalti-
ge Entwicklung zu fördern;  

 8. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, die Zusammenarbeit der Vereinten 
Nationen mit allen maßgeblichen Partnern, einschließlich des Privatsektors, zu verbessern 
und die Kapazitäten des Systems der Vereinten Nationen zu stärken, damit die durch die 

_______________ 
8 A/68/326. 
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Partnerschaften erzielten Ergebnisse verbessert werden können, und anerkennt die Wichtig-
keit fortgesetzter Konsultationen mit den Mitgliedstaaten; 

 9. begrüßt außerdem die Entschlossenheit des Generalsekretärs, auch künftig die 
Integrität und die einzigartige Rolle des Globalen Paktes der Vereinten Nationen zu bewah-
ren; 

 10. nimmt mit Dank Kenntnis von den Initiativen des Generalsekretärs, darunter die 
Initiative „Nachhaltige Energie für alle“, die Initiative „Jede Frau, jedes Kind“, die Weltin-
itiative „Bildung zuerst“, die „Null-Hunger“-Initiative und die „Puls der Welt“-Initiative; 

 11. bittet das System der Vereinten Nationen, bei der Prüfung möglicher Partner-
schaften eine kohärentere Zusammenarbeit mit den Institutionen des Privatsektors, ein-
schließlich der kleinen und mittleren Unternehmen, anzustreben, die die in der Charta und 
in anderen einschlägigen Übereinkünften und Verträgen enthaltenen Grundwerte der Ver-
einten Nationen unterstützen und sich auf die Grundsätze des Globalen Paktes der Vereinten 
Nationen verpflichten, indem sie diese Werte und Grundsätze in operative Unternehmens-
politiken, Verhaltenskodexe und Management-, Überwachungs- und Berichtssysteme um-
setzen;  

 12. ermutigt das System der Vereinten Nationen, für die Partnerschaften, an denen 
es mitwirkt, auch weiterhin ein gemeinsames und systemisches Konzept zu erarbeiten, das 
größeres Gewicht auf Transparenz, Kohärenz, Auswirkungen, Rechenschaftspflicht und 
Sorgfaltspflicht legt, und in Bezug auf Partnerschaftsvereinbarungen nicht unnötig starr ist;  

 13. ersucht den Generalsekretär in dieser Hinsicht, in Zusammenarbeit mit den 
Fonds und Programmen, den Sonderorganisationen beziehungsweise anderen zuständigen 
Institutionen und Mechanismen des Systems der Vereinten Nationen,  

 a) die Leitlinien für die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
dem Unternehmenssektor, einschließlich unter Berücksichtigung einer Geschlechterper-
spektive, zu verbessern, 

 b) die Partner, Beiträge und komplementären Mittel für alle in Betracht kommen-
den Partnerschaften, einschließlich auf einzelstaatlicher Ebene, offenzulegen,  

 c) die Maßnahmen der Sorgfaltspflicht, die den Ruf der Organisation wahren und 
Vertrauen bilden können, zu verstärken, 

 d) sicherzustellen, dass diese Elemente kohärent in die einschlägigen systemweiten 
Berichte einfließen; 

 14. unterstreicht in diesem Zusammenhang, wie wichtig die im Rahmen des Globa-
len Paktes der Vereinten Nationen ergriffenen und befürworteten Integritätsmaßnahmen 
sind;  

 15. ersucht den Globalen Pakt der Vereinten Nationen, die Grundsätze zur Stärkung 
der Frauen zu fördern und die lokalen Netzwerke des Globalen Paktes dazu zu ermutigen, in 
der Privatwirtschaft ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie vielfältig ihre Möglichkeiten 
zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz, auf dem Markt und in-
nerhalb der Gemeinschaft sind; 

 16. anerkennt die Bedeutung der Berichterstattung über unternehmerische Nachhal-
tigkeit, legt den Unternehmen, insbesondere den börsennotierten Unternehmen und den 
Großunternehmen, nahe, die Aufnahme von Nachhaltigkeitsinformationen in ihren Be-
richtszyklus zu erwägen, ermutigt die Industrie, die interessierten Regierungen und die 
maßgeblichen Interessenträger, gegebenenfalls mit Unterstützung des Systems der Verein-
ten Nationen Modelle für bewährte Verfahren zu entwickeln und Maßnahmen zur Einbezie-
hung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erleichtern, unter Berücksichtigung der aus 
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den bereits bestehenden Rahmen gewonnenen Erfahrungen und unter besonderer Beachtung 
der Bedürfnisse der Entwicklungsländer, namentlich im Bereich des Kapazitätsaufbaus, und 
begrüßt in diesem Kontext die Zusammenarbeit des Globalen Paktes der Vereinten Natio-
nen mit der Globalen Berichterstattungsinitiative und dem Weltunternehmerrat für nachhal-
tige Entwicklung; 

 17. ersucht den Generalsekretär, die wirksame Umsetzung der Leitlinien für die Zu-
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem Unternehmenssektor auch wei-
terhin zu fördern;  

 18. ermutigt die internationale Gemeinschaft, globale Partnerschaften im Hinblick 
auf die Integration des Globalen Beschäftigungspakts der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion und des Aktionsaufrufs zur Jugendbeschäftigung und ihre Durchführung im Rahmen 
von Partnerschaften zu stärken, in Übereinstimmung mit den nationalen Plänen und Priori-
täten;  

 19. betont, wie wichtig es ist, nationale Strategien zur Förderung nachhaltiger und 
produktiver unternehmerischer Tätigkeiten im Rahmen von Partnerschaften auszuarbeiten, 
und legt den Regierungen nahe, ein Klima zu schaffen, das geeignet ist, die Zahl der Unter-
nehmerinnen zu erhöhen und ihre Unternehmen zu vergrößern; 

 20. ermutigt den Privatsektor und die lokalen Netzwerke des Globalen Paktes, sich 
der Plattform „Unternehmen für Frieden“ des Globalen Paktes der Vereinten Nationen an-
zuschließen und sich zu bemühen, die Beiträge, die dem Frieden und der Entwicklung zugu-
te kommen, zu maximieren und gleichzeitig das Risiko negativer Auswirkungen auf die Un-
ternehmen und die Gesellschaft in Ländern, die von einem Konflikt betroffen sind, so ge-
ring wie möglich zu halten; 

 21. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem alljährlich stattfindenden Privatsek-
tor-Forum der Vereinten Nationen, das sich 2013 schwerpunktmäßig mit den einzigartigen 
Chancen und Herausforderungen in Afrika befasste;  

 22. nimmt außerdem mit Anerkennung davon Kenntnis, dass auf der Vierten Konfe-
renz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder, die vom 9. bis 
13. Mai 2011 in Istanbul (Türkei) stattfand, eine Privatsektorschiene eingeführt wurde;  

 23. nimmt ferner mit Anerkennung Kenntnis von dem Forum für nachhaltige Unter-
nehmensführung, das während der vom 20. bis 22. Juni 2012 in Rio de Janeiro (Brasilien) 
abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung stattfand;  

 24. anerkennt die Arbeit der lokalen Netzwerke des Globalen Paktes sowie die 
Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen dem System der Vereinten Nationen auf lokaler 
Ebene und den lokalen Netzwerken des Globalen Paktes, wenn es darum geht, die Koordi-
nierung und Durchführung globaler Partnerschaften auf lokaler Ebene nach Bedarf und in 
einer die bestehenden Netzwerke ergänzenden Art und Weise zu unterstützen; 

 25. erkennt außerdem an, dass die lokalen Netzwerke des Globalen Paktes einen 
Weg bieten, um die Werte und Grundsätze der Vereinten Nationen zu verbreiten und in 
großem Maßstab Partnerschaften mit der Wirtschaft zu ermöglichen; 

 26. nimmt Kenntnis von der Schaffung des Netzwerks der Privatsektor-Koordi-
nierungsstellen der Vereinten Nationen, das innerhalb der Organisation größere Kohärenz 
und einen besseren Kapazitätsaufbau in Bezug auf Aktivitäten mit Unternehmen fördert und 
Innovationen auf dem Gebiet der Zusammenarbeit systemweit verbreitet, sowie von der 
Abhaltung jährlicher Treffen der Privatsektor-Koordinierungsstellen der Vereinten Natio-
nen, die auch weiterhin wichtige Foren für den Austausch von bewährten Vorgehensweisen, 
von Erfahrungen und von Innovationen bei Partnerschaften mit dem Privatsektor darstellen;  
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 27. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebzigsten Ta-
gung auf möglichst kosteneffiziente und effektive Weise einen knappen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution und über konkrete Fortschritte, einschließlich aus der Ge-
schlechterperspektive, in den Bereichen Integritätsmaßnahmen, Transparenz, Stärkung der 
Maßnahmen der Sorgfaltspflicht, Verbesserung und Anwendung der Leitlinien für die Zu-
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem Wirtschaftssektor, Offenlegung 
von Partnern, Beiträgen und komplementären Mitteln, einschließlich auf einzelstaatlicher 
Ebene, sowie bei der Stärkung der lokalen Netzwerke des Globalen Paktes vorzulegen. 

71. Plenarsitzung 
20. Dezember 2013 
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